
 

Förderverein Hospiz Groß-Gerau 
Am Wallerstädter Weg 6, 64521 Groß-Gerau 
E-Mail: info@foerderverein-hospiz-gg.de 
Vorstand: Andreas Niklaus (Vorsitzender), Geraldina Wirth, Yvette 
Landau, Wilfried Sünner 
Steuer-Nr.: 

Bankverbindung:  
Kreissparkasse Groß-Gerau:  
IBAN DE89 5085 2553 0118 1032 33 

Der Verein Hospiz Groß-Gerau ist ein Förderverein und verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige sowie mildtätige Zwecke im 
Sinne des Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung. 

 

BEITRAGSORDNUNG 
 

Die Mitgliederversammlung des Fördervereins Hospiz Groß-Gerau hat am 9. März 
2026 folgende Beitragsordnung gemäß § 4 (3) der Satzung beschlossen: 

1. Jedes Mitglied kann den Mitgliedsbeitrag für ein Kalenderhalbjahr frei wählen: 
� 30 Euro (entspricht 5 Euro pro Monat) 
� 60 Euro (entspricht 10 Euro pro Monat) 
� 90 Euro (entspricht 15 Euro pro Monat) 

2. Die Fälligkeit der Halbjahresbeiträge erfolgt jeweils Mitte März und Mitte 
September eines Kalenderjahres.  

3. Der volle Jahresbeitrag wird fällig bei Eintritt zwischen Januar und Ende Juni, 
der halbe Jahresbeitrag bei Eintritt zwischen Juli und Ende Dezember. 

4. Der Mitgliedsbeitrag wird per SEPA-Lastschriftmandat eingezogen, das im 
Rahmen der Beitrittserklärung erteilt wird. Rücklastschriftgebühren bei 
erfolglosem Einzug sind vom Mitglied zu erstatten.  

5. Neumitglieder erhalten nach Eingang der Beitragszahlung die Bestätigung der 
Mitgliedschaft sowie die Mitgliedsnummer. 

6. Spenden oder sonstige Zuwendungen befreien nicht von der Beitragspflicht.  
 
Diese Beitragsordnung gilt ab dem 9. März 2026 und ist nicht Bestandteil der Satzung. 
Änderungen bedürfen eines Beschlusses durch die Mitgliederversammlung. 
 
gez. Andreas Niklaus  gez. Yvette Landau 
Vorsitzender     Kassenwartin 
 
Dieses Schreiben wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig. 
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der 
Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d) verzichtet. Sämtliche 
Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter. 


